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SCHLUSSAKTE DES GIPFELTREFFENS  

ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS  

UND DER UKRAINE ANDERERSEITS  

HINSICHTLICH DES ASSOZIIERUNGSABKOMMENS 
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Am 21. März 2014 hat in Brüssel ein Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits stattgefunden. 

 

Die Vertreter 

 

DES KÖNIGREICHS BELGIEN, 

 

DER REPUBLIK BULGARIEN, 

 

DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, 

 

DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK, 

 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 

 

DER REPUBLIK ESTLAND, 

 

IRLANDS, 

 

DER HELLENISCHEN REPUBLIK, 

 

DES KÖNIGREICHS SPANIEN, 

 

DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, 

 

DER REPUBLIK KROATIEN, 
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DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 

 

DER REPUBLIK ZYPERN, 

 

DER REPUBLIK LETTLAND, 

 

DER REPUBLIK LITAUEN, 

 

DES GROßHERZOGTUMS LUXEMBURG, 

 

UNGARNS, 

 

DER REPUBLIK MALTA, 

 

DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE, 

 

DER REPUBLIK ÖSTERREICH, 

 

DER REPUBLIK POLEN, 

 

DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK, 

 

RUMÄNIENS, 

 

DER REPUBLIK SLOWENIEN, 

 

DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK, 
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DER REPUBLIK FINNLAND, 

 

DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN, 

 

DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND, 

 

DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

 einerseits, und 

 

DER UKRAINE 

 

 andererseits, 

 

die an dem Gipfeltreffen teilgenommen haben (im Folgenden "Unterzeichner") — 

 

haben den Wortlaut der nachstehend aufgeführten politischen Bestimmungen des als Anlage 

beigefügten Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits (im Folgenden 

das "Abkommen") unterzeichnet: 

 

1. Präambel 

2. Artikel 1 

3. Titel I, II und VII. 
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Die Unterzeichner bestätigen ihre Bereitschaft zur Unterzeichnung und zum Abschluss der Titel III, 

IV, V und VI des Abkommens, die zusammen mit dem übrigen Abkommen ein einheitliches 

Rechtsinstrument bilden. Zu diesem Zweck werden die Unterzeichner einander über diplomatische 

Kanäle konsultieren, um einen geeigneten Termin für ein Treffen der Unterzeichner festzulegen 

oder jedwede andere diesbezüglich angemessene Maßnahme zu vereinbaren. 

 

Die Unterzeichner vereinbaren, dass Artikel 486 Absatz 4 über die vorläufige Anwendung des 

Abkommens auf die entsprechenden Teile des Abkommens gemäß der vorliegenden Schlussakte 

Anwendung findet. 

 

 

Geschehen zu Brüssel am 21. März 2014. 
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